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§ 22
Zeitweise Tätigkeit des Richters an einem anderen 

Gericht oder in der Justizverwaltung
(1) Der Richter eines Kreisgerichts kann zum Zwecke 

seiner Qualifizierung von dem Ministerium der Justiz 
beauftragt werden, zeitweise, jedoch nicht länger als 
6 Monate, als Richter bei einem Bezirksgericht zu 
arbeiten oder eine Funktion in der Justizverwaltung 
auszuüben.

(2) Der Richter eines Bezirksgerichts kann von dem 
Ministerium der Justiz beauftragt werden, zeitweise, 
jedoch nicht länger als 6 Monate, als Richter bei einem 
Kreisgericht zwecks Bereicherung seiner Erfahrungen 
und Verbesserung der Arbeit des betreffenden Gerichts 
zu arbeiten oder eine Justizverwaltungsfunktion aus
zuüben.

(3) Im Falle der vorübergehenden Tätigkeit eines 
Richters an einem anderen Gericht oder in einer 
Justizverwaltungsfunktion sind die hiervon betroffenen 
Volksvertretungen zu unterrichten.

§ 23
Übergang eines Richters an ein höheres Gericht

Der Richter eines Kreis- oder Bezirksgerichts kann 
als Richter für ein höheres Gericht durch die dafür 
zuständige Volksvertretung gewählt werden. Vor der 
Wahl ist die Zustimmung der Volksvertretung, die ihn 
gewählt hat, einzuholen.

§ 24
Entpflichtung des Richters

(1) Bevor ein Richter eines Kreis- oder Bezirks
gerichts wegen Übernahme einer anderen staatlichen 
Funktion oder wegen Krankheit oder aus einem an
deren wichtigen Grund aus seinem Amt ausscheidet, 
bedarf er der Entpflichtung durch die Volksvertretung, 
die ihn gewählt hat.

(2) Der Minister der Justiz stellt bei der örtlichen 
Volksvertretung den Antrag auf Entpflichtung, wenn 
er das Gesuch des betreffenden Richters für begründet 
hält.

§ 25
Abberufung eines Richters eines Kreis- oder 

Bezirksgerichts
(1) Ein Richter eines Kreis- oder Bezirksgerichts kann 

vor Ablauf seiner Wahlperiode von der Volksvertre
tung, die ihn gewählt hat, im Einvernehmen mit dem 
Minister der Justiz abberufen werden.

(2) Die Abberufung eines Richters ist zulässig, wenn
a) er gegen die Verfassung oder andere Gesetze ver

stoßen oder sonst seine Pflichten als Richter gröb
lich verletzt hat;

b) er rechtskräftig zu einer gerichtlichen Strafe ver
urteilt worden ist;

c) Tatsachen über sein Verhalten vor der Wahl be
kannt werden, die bei Würdigung aller Umstände 
einer weiteren Ausübung seiner Tätigkeit ent
gegenstehen.

(3) Ein Richter kann ferner abberufen werden, wenn 
er körperlich oder geistig zur Ausübung seines Amtes 
nicht mehr fähig ist.

(4) Vor der Entscheidung über die Abberufung eines 
Richters hat die Volksvertretung seine Stellungnahme 
einzuholen.

§ 26
Ergänzungswahl

(1) Wird ein Richter eines Kreis- oder Bezirksgerichts 
vor Ablauf der Zeit, für die er gewählt wurde, ab
berufen oder entpflichtet, dann ist für den Rest der 
Wahlperiode ein neuer Richter zu wählen.

(2) Von einer Ergänzungswahl kann abgesehen wer
den, wenn die Zeit bis zum Beginn der neuen Wahl
periode nicht mehr als 6 Monate beträgt. In diesem 
Falle kann der Minister der Justiz für den Rest der 
Wahlperiode auch einen Praktikanten mit der Aus
übung der Richterfunktion beauftragen. Die zuständige 
Volksvertretung ist darüber zu unterrichten.

(3) Im Falle des Todes eines Richters gelten die Ab
sätze I und 2 entsprechend.

§ 27 
' Nachwahl

(1) Ergibt sich auf Grund von Veränderungen in der 
territorialen Gliederung oder aus anderen Gründen die 
Notwendigkeit der Nachwahl eines Richters für das 
Kreis- bzw. Bezirksgericht, dann reicht der Minister der 
Justiz einen entsprechenden Kandidatenvorschlag der 
zuständigen Volksvertretung ein.

(2) § 26 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 28
Wahl der Richter des Obersten Gerichts 

Die Richter des Obersten Gerichts werden auf Vor
schlag des Ministerrates durch die Volkskammer auf 
5 Jahre gewählt.

§ 29
Hilfsrichter bei dem Obersten Gericht

•Auf Vorschlag des Präsidenten des Obersten Gerichts 
und des Ministers der Justiz kann der Ministerrat 
einen Richter eines Kreis- oder Bezirksgerichts oder 
einen anderen Bürger, bei dem die Voraussetzungen 
der §§ 15 und 16 vorliegen, für die Dauer von höch
stens 1 Jahr als Hilfsrichter bei dem Obersten Gericht 
bestellen. Die Zahl der Hilfsrichter darf ein Drittel 
der Zahl der ordentlichen Mitglieder des Obersten 
Gerichts nicht übersteigen.

§ 30
Abberufung eines Richters des Obersten Gerichts

(1) Ein Richter des Obersten Gerichts kann vor Ab
lauf der Wahlperiode von der Volkskammer abberufen 
werden, wenn

a) er gegen die Verfassung oder andere Gesetze ver
stoßen oder sonst seine Pflichten als Richter gröb
lich verletzt hat;

b) er rechtskräftig zu einer gerichtlichen Strafe ver
urteilt worden ist;

c) Tatsachen über sein Verhalten vor der Wahl be
kannt werden, die bei Würdigung aller Umstände 
einer weiteren Ausübung seiner Tätigkeit ent
gegenstehen.

(2) Er kann ferner abberufen werden, wenn er kör
perlich oder geistig zur Ausübung seines Amtes nicht 
mehr fähig ist.

(3) Vor der Entscheidung über die Abberufung eines 
Richters ist seine Stellungnahme einzuholen. Die Ab
berufung erfolgt nach Einholung eines Gutachtens des
Justizausschusses der Volkskammer.


